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Aktuell werden vermehrt Rückbauten 
und Sanierungen von Gebäuden vorge-
nommen. Die entsprechenden Gebäude 
stammen oftmals aus einer Zeit, als Ma-
terialien und Hilfsstoffe eingesetzt wur-
den, welche wir heute als Schadstoffe 
bezeichnen. Namentlich sind dies As-
best, PCB (polychlorierte Biphenyle), 
Chlorparaffine, PAK (polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe, Teer) und 
Holzschutzmittel. Die Bachema AG ana-
lysiert schon seit Jahrzehnten Gebäude-
schadstoffe und hat auf diesem Gebiet 
ein entsprechend grosses Knowhow.

Vorkommen und Verbote
In der Schweiz ist die Verwendung von  
Asbest seit 1990 verboten. Bei älteren Ge-
bäuden können aber immer noch asbest-
haltige Materialien eingebaut sein. Dies 
sind z.B. Brandabschottungen, Isolationen 
im Innen- und Aussenbereich, Dichtun-
gen, Dämmstoffe sowie Baumaterialien wie 
Eternitplatten. 
Auch bei den PCB, die als Weichmacher 
und Flammschutzmittel in Dichtungsfugen 
oder in Anstrichen angewendet wurden, 
gibt es Produkte, die bis heute überdauert 
haben. Dies obwohl in der Schweiz 1972 
PCB für offene Anwendungen verboten und 
1986 das Totalverbot für das Inverkehrbrin-
gen erlassen worden ist. Chlorparaffine 
haben ähnliche technische Eigenschaften 
wie PCB und finden sich daher als Additive 
in ähnlichen Produkten wie PCB (Fugen, 
Anstriche etc.). Ein Verbot für die kurzket-
tigen Verbindungen (C10-C13) trat 2006 in 
Kraft. Die Gehaltsbestimmung von Chlor-
paraffinen in den verschiedenen Produk-

ten ist aufgrund der Vielzahl von Isomeren 
und Chlorierungsgraden sehr anspruchs-
voll. Eine analytische Unterteilung in die 
verschiedenen Kettenlängen kann mit an-
gemessenem Aufwand nur mit grosser Un-
sicherheit gemacht werden.
PAK findet man vor allem in Klebestof-
fen, Teerbelägen und Dachabdichtungen 
oder als Holzschutzmittel im Aussenbereich 
(z.B. Eisenbahnschwellen). Hier wurde ein 
Verbot 1970 durchgesetzt. Trotzdem gibt es 
auch bei den PAK diverse Beläge und Bau-
teile, welche heute noch in Gebrauch sind.
Holzschutzmittel wie PCP (Pentachlorphe-
nol) und Lindan wurden oft als Kombinati-
onspräparate verwendet. Ein Verbot dieser 
Produkte trat 1989 in Kraft.

Gesetzliche Grundlagen bei Rückbautä-
tigkeiten
Die Verordnung über die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer 
schreibt bei Bauarbeiten 
vor, dass gesundheitliche 
Risiken bei Bautätigkeiten 
bewertet und erforderliche 
Massnahmen geplant wer-
den müssen. Die Grund-
lage zu diesen Bewertun-
gen liefern Laboranalysen. 
Auch auf der Seite der ent-
stehenden Bauabfälle er-
gibt sich ein Analysenbe-
darf: Immer mehr Bau-
materialien werden wie-
derverwertet, sofern sie 
«unverschmutzt» sind.  
Die seit 2016 gültige VVEA 
beinhaltet die «Ermittlungs-
pflicht», die vorschreibt, 
dass im Rahmen des Bau-
bewilligungsgesuchs Anga-
ben über die Art, Qualität 
und Menge der anfallen-
den Abfälle gemacht wer-
den müssen, wenn umwelt- 
und gesundheitsgefähr-
dende Stoffe zu erwarten 
sind (Art. 16).

Korrosionsschutzanstriche im Freien
Bei Sanierungen von z.B. Brücken, Masten 
von Hochspannungsleitungen oder Druck-
leitungen sind die Auswirkungen auf die Um-
welt beim Entfernen der alten Korrosions- 
schutzanstriche abzuschätzen (s. Mittei-
lungen zur Luftreinhalteverordnung Nr. 12, 
BUWAL 2002, Korrosionsschutz im Freien). 
Hier bietet die Bachema AG die entspre-
chenden Analysen an. Nebst PAK und PCB 
gehören auch Schwermetalle (Mennige) 
sowie Chromat nach basischer Extraktion 
(DIN 15192) zu den geforderten Analysen.

Analysen auf Gebäudeschadstoffe bei 
der Bachema AG
Untersuchungen auf Asbest erfolgen mit 
der Polarisationsmikroskopie nach Ver-
äscherung und Ansäuerung und resuliert in 
einer halb-quantitative Gehaltsangabe mit 
einer Klassierung der Asbest-Art. Bei ei-
ner Verbundprobe, die aus verschiedenen 
Baumaterialien besteht (z.B. Plattenkleber 
mit Resten der Platten), wird nur das Ma-
terial untersucht, das unter Verdacht steht, 
Asbest zu enthalten (also z.B. der Kleber). 
Falls das andere Verbundmaterial ebenfalls 
Asbest enthalten könnte, sollte daraus eine 
zweite Probe erstellt und diese separat auf 
Asbest untersucht werden.
Untersuchungen von Farbanstrichen oder 
Dichtungsmaterialien auf PCB können ei-
nem vereinfachten Verfahren mit geringe-
rer Empfindlichkeit als bei Deponiefrage-
stellungen unterzogen werden, was we-
niger Kosten verursacht. Die höhere Be-
stimmungsgrenze genügt für die Abschät-
zung bzgl. Arbeitnehmerschutz oder mög-
liche Umweltauswirkungen während der 
Sanierungsarbeiten. 
PAK-Gehalte in Bindemitteln von Asphalt-
belägen werden auch gemäss der neuen 
VVEA via den Probenaufbereitungsschritt 
der Bindemittelextratkion ermittelt, obwohl 
der Gernzwert sich auf das Gesamtmate-
rial bezieht. Die Bindemittelextration wird 
vor allem aus labortechnischen Überlegun-
gen eingesetzt, damit die PAK-Bestimmung 
genügend präzise und kontaminationsfrei 
erfolgt.

Anlieferung von Proben mit Verdacht auf Asbest

Bitte beachten Sie bei der Anlieferung für Proben mit Verdacht auf Asbest folgende Punkte:
• Verwenden Sie starke und luftdicht verschliessbare Probengefässe, z.B dicht verschliessbare Kunst-

stoffgefässe (können bei Bachema bezogen werden) oder Plastiksäcke («Minigrip»-Beutel).
• Doppelt verpackt: die erste dichte Verpackung muss immer in einer äusseren, ebenfalls dichten Ver-

packung sein. An der äusseren Verpackung darf es keinen Staub mehr haben.
• Auch Proben am Stück (z.B. Eternit-Platten, Kermikplatten mit Kleber, Novilon-Stücke etc.) müssen 

doppelt verpackt, luftdicht verschlossen angeliefert werden.
• Stellen Sie uns in Begleitung der Proben separat (z.B. per Email) die vollständige Probenliste zur 

Verfügung, die mit der Beschriftung auf den Behältnissen der angelieferten Proben übereinstimmt.

Die Probenahme sollte durch eine geschulte Fachperson (Gebäudeschadstoffdiagnostiker) entnommen 
werden. Die Mitgliederliste der von der SUVA anerkannten Fachpersonen finden Sie unter der Website 
der SUVA, im Speziellen unter www.forum-asbest.ch/adressliste/. Weitere nützliche Informationen zu 
Gebäudeschadstoffen, insbesondere Asbest finden Sie auf www.suva.ch und www.fages.org.

Analyse auf Gebäudeschadstoffe


